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1.  Allgemeine Beschreibung der Leistung  
 
  Allgemeines 
 

Auftraggeber (AG) der im Folgenden beschriebenen Maßnahme ist: 
 

Technische Betriebe Solingen 
Abteilung 90-301 Ingenieurbauwerke 
Dültgenstaler Straße 61 
42719 Solingen 

 
Zur Angebotsabgabe am angegebenen Submissionstermin ist die Datenart 84 ebenfalls in 
digitaler Form beizufügen. 
 
Alle nachfolgend aufgeführten Leistungen und Erschwernisse sind in die entsprechenden Po-
sitionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet, sofern die Leistungsbe-
schreibung keine andere Regelung vorsieht. 
Durch evtl. wegfallende Leistungen und/oder Positionen kann der Auftragnehmer keinerlei 
Anspruch geltend machen. Auch bleibt hierdurch VOB, Teil B, § 2 Abs. 3 unberührt. 

 
Der Auftragnehmer wird nachstehend AN genannt. 

 
1.1  Auszuführende Leistungen 
 

Im Müngstener Forst zwischen Solingen-Schaberg und Solingen-Burg werden verschiedene 
Bachläufe durch einen Forstwirtschaftsweg gekreuzt. Unter anderem liegt hier die Wirt-
schaftswegbrücke SD 67-61 über den Buschpötter Bach. 
 
Die Wirtschafts-/ und Wanderwege werden sowohl von Wanderern, Reitern und Radfahrer 
genutzt, als auch von Langholzwagen zum Holztransport befahren. 
Derzeit erfolgt die Überquerung des Bachlaufes über Provisorien aus mit Wegematerial über-
schütteten Baumstämmen. 
Zusätzlich wurde eine einfache Absturzsicherung aus Holz errichtet. 
 
Die Provisorien sind marode. Die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben.  
Die Überquerung am Buschpötter Bach soll durch ein ZTV-ING konformes Ingenieurbauwerk 
ersetzt werden. 

 
1.1.1  Straßenbau, Gewässer 
 

Die neue Brücke ist für einen Forstwirtschafts- und Wanderweg geplant, mit Gehverkehrsfüh-
rung über die Brückenfläche.  
 
Das neue Brückenbauwerk wird daher im Querschnitt wie folgt eingeteilt: 
- Fahrbahnbreite  = 4,45-5,75 m 
- Aufkantungsbreite West = 0,40 m  
- Aufkantungsbreite Ost = 0,40 m 
Gesamtbreite   = 5,25-6,55 m 
 
Die Abmessungen der Brücke richten sich nach den Schleppkurven der kreuzenden Fahrzeu-
ge zum Holztransport. Im Aufriss befindet sich das Bestandsbauwerk in einem Längsgefälle. 
Die Brücke kreuzt den Buschpötter Bach.  
 
Die neue Brücke wird unter Berücksichtigung der für die Schleppkurven benötigten Straßen-
führung, annährend in der bestehenden Lage hergestellt. 
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In Querrichtung erhalten die Aufkantungen ein Gefälle von 2 % zur Fahrbahn. Die Fahrbahn 
wird mit einem einseitigen Quergefälle von 7,0 % nach Osten ausgebildet. Im Längsschnitt 
sieht das örtliche Aufmaß im Bauwerksbereich ein Längsgefälle von ca. 6,5 Prozent vor.  
An der nördlichen und südlichen Ausbaugrenze wird an den vorhandenen Waldweg ange-
schlossen. 

 
Die lichte Weite des Neubaus beträgt 4,2 m. 

 
Vor und hinter der Brücke wird der Waldweg im Ausbaubereich mit einer wassergebundenen 
Wegedecke ausgebildet.  

 
1.1.2            Brückenbauwerk 
 
1.1.2.1  Bestandsbauwerk 
 

Das Bestandsbauwerk besteht aus mit Wegematerial überschütteten Baumstämmen. Talseits 
ist eine einfache Absturzsicherung aus Holz errichtet. Der Bestand hat eine Konstruktionshö-
he von 50 cm. 
 
Abbruch Bestandsbauwerk: 
Das Bestandsbauwerk ist im Zuge des Neubaus vollständig abzubrechen. Das gesamte Ab-
bruchgut ist zu entfernen. Während des Abbruchs ist der Buschpötter Bach provisorisch zu 
verrohren, sodass kein Abbruchgut in den Bach gelangt. 
Der Abbruch und die Abbruchplanung ist Sache des AN. Der AN stimmt den Abbruch im 
Vorfeld mit dem AG ab. 
 

1.1.2.2          Neues Bauwerk 
 

System in Längsrichtung: integrale Einfeldbrücke aus Stahlbeton 
System in Querrichtung:  Stahlbetonplatte mit seitlichen Aufkantungen 
Gründung:  Tiefgründung mit ausbetonierten Brunnenringen gem. Emp-

fehlung Bodengutachten  
 
Das neue Brückenbauwerk ist als einfeldriges Rahmenbauwerk aus Stahlbeton, nach RE-ING 
Teil 2, Abschnitt 5 konzipiert. 
 
Folgende Überbauabmessungen werden gewählt: 
 
- lichte Weite zwischen den Widerlagern: L,w= 4,20 m 
- Stützweite: L,st = 5,00 m 
- Konstruktionshöhe: Kh = 30 cm  
- Brückenfläche = 31,3 m² 
 
Die neue Stützweite wurde so gewählt, dass der Durchflussquerschnitt gegenüber dem Be-
stand nicht eingeschränkt wird.  
Die Überbauherstellung erfolgt mit Ortbeton.  
Das Bauwerk wird gemäß Empfehlung des Bodengutachtens auf Brunnenringe gegründet. 
Die Gründungssohle der ausbetonierten Brunnenringen liegt ca. 3,50 m unterhalb der Gelän-
deoberkante.  
 
Alle Ortbetonsichtflächen werden mit Schalung nach Wahl des AN ausgeführt. Der Scha-
lungsverlauf der Unterbauten erfolgt senkrecht. 
Alle erdseitigen Flächen werden mit Schaltafeln hergestellt.  
 
Alle Betonkanten sind durch Dreikantleisten 1,5 x1,5 cm zu brechen.   
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Als Absturzsicherung sind Füllstabgeländer ohne Seil im Handlauf und Schrammborde mit 
Höhe 20 cm über Oberkante Fahrbahn vorgesehen. Nach Richtzeichnung RIZ Gel 10 ist ein 
Seil im Handlauf des Geländers erst bei Geländerlängen größer als 20,0 m vorzusehen. Daher 
wird auf die Anordnung eines Seils im Handlauf verzichtet. 

 
Die Geländerhöhen betragen gemäß Richtlinie für Rad- und Gehwege h= 1,10 m, somit wird 
eine Höhe von 1,30 m ü. OK Straße erreicht. Die Geländer werden gem. RIZ ING Gel 4 ausge-
bildet. Die Geländer erhalten den Farbton Tannengrün RAL 6009. 
 

1.1.2.3           Gründung 
 

Die Brücke wird gemäß der Empfehlung im Bodengutachten auf Unterbetonkörpern (Brun-
nen) gegründet welche mit Beton verfüllt werden.  Die Gründung erfolgt gem. Bodengutach-
ten in einer Tiefe von ca. 3,50 m u. GOK.  

 
Die Gründung der Fundamente erfolgt bei der Kote 996.55 mNHN. Die Gründung erfolgt je 
Achse auf 2*5 Betonbrunnen DN1500 (h=50 cm). 
Die Baustoffe werden nach ZTV-ING 2025, Teil 3 Abs. 4, Anhang G, und Teil 3, Abs. 1, für 
Gründungen wie folgt gewählt:  

 
Baustoffe: Beton Brunnenringe und Füllung C 25/30 XC2, XF1, XA1, WA 
 

1.1.2.4           Unterbauten 
 

Der Überbau wird in Achse 10 und 20 monolithisch mit Stahlbetonwiderlagern verbunden. 
Die Widerlager werden als Kasten ausgebildet.  
Die Widerlagerwände und Flügelwände werden aus Stahlbeton hergestellt. Die Flügel werden 
monolithisch mit den Widerlagerwänden verbunden. Die Widerlager werden 0,80 m stark 
und die Flügelwände 0,40 m stark ausgeführt.  
Die Flügel werden rechteckig ausgebildet und weisen eine Länge von 1,0 m auf.  
Die Länge der Widerlager variiert von 5,25 m (Nordseite / Achse 10) bis auf 6,55 m (Südseite 
/ Achse 20).  

 
Auf den Flügeln werden Aufkantungen des Überbaus fortgeführt.   

 
Das Bauwerk befindet sich in der Waldlage, es ist nicht davon auszugehen, dass im Winter 
Tausalze eingesetzt werden, trotzdem werden die Baustoffe nach ZTV-ING 2025, Teil 3 Abs. 
4, Anhang G für Widerlager, mittelbarer Spritzwasserbereich, wie folgt gewählt:  
 
Baustoffe: Beton C 30/37 XC4/ XD1/ XF2/ WA  
Betonstahl: B 500 B  
 
Die Festigkeitsentwicklung des Betons wird gewählt zu:   
r</= 0,3 bei sommerlichen Temperaturen  
r</= 0,5 bei winterlichen Temperaturen 
 

1.1.2.5  Überbau 
 
Der Überbauquerschnitt wird als Betonplatte ausgebildet. In Längsrichtung besteht der 
Überbau aus einem Feld, das monolithisch mit den Widerlagern verbunden ist. Es handelt 
sich um ein einfeldriges Rahmenbauwerk.  
Die Schlankheit l/h (5,0/0,30) ergibt ca. 16,7. Die Konstruktionshöhe beträgt 0,30 m. Die Brei-
te des Überbaus variiert zwischen 5,25 m (Achse 10) und 6,60 m (Achse 20).  
In Längs- und in Querrichtung wird der Überbau schlaff bewehrt. An den Randbereichen er-
hält der Überbau Aufkantungen von 0,2 m Höhe und 0,4 m Breite. Die Aufkantungen sind 
monolithisch mit dem restlichen Überbau verbunden und ohne zusätzliche Arbeitsfuge zu 
betonieren. 



Technische Betriebe Solingen 
SD 67-61 – Neubau Wirtschaftswegbrücke Buschpötter Bach 

 6 

 
Das Bauwerk befindet sich in der Waldlage, es ist nicht davon auszugehen, dass im Winter 
Tausalze eingesetzt werden, trotzdem werden die Baustoffe nach ZTV-ING 2025, Teil 3 Abs. 
4, Anhang G für Überbau (analog zu Widerlager), Sprühnebelbereich und Kappen, unmittel-
barer Spritzwasserbereich, wie folgt gewählt:  

 
Baustoffe: Beton Überbau: C 35/45 XC4/ XD3/ XF4/ WA  
Betonstahl: B 500 B  

 
Die Festigkeitsentwicklung des Betons wird gewählt zu:   
r</= 0,3 bei sommerlichen Temperaturen  
r</= 0,5 bei winterlichen Temperaturen 
 

1.1.2.6          Lager, Übergangskonstruktion 
   

Der Überbauabschluss erfolgt an beiden Achsen ohne Übergangskonstruktion.  
Zum zusätzlichen Kantenschutz der Betonkanten wird an den Brückenenden jeweils ein Ab-
schlussprofil analog RIZ-Abs 4 mit halben T-90 Profil als Kantenschutz verbaut. In Trag-
stabrichtung werden die Schwerlastgitterroste auf Konsolen inkl. Kantenschutzwinkel als Z-
Profil aufgelagert. In Längsrichtung werden analog zum Überbauabschluss lediglich Kanten-
schutzwinkel verbaut. 
 
Baustoffe: Kantenschutz Stahl S 235 JR  
Korrosionsschutz Feuerverzinkt 80mym 

 
1.1.2.7   Abdichtung, Belag 
 

Die Brücke liegt im Wald und dient dem Wanderweg. Die Nutzung erfolgt hauptsächlich 
durch Wanderer. Bei Erfordernis wird die Brücke zum Abtransport von Baumschlag mit LKW 
befahren. Der Bauherr verzichtet auf die Anordnung einer Abdichtung und eines Fahrbahn-
belags. Zur Gewährleistung der Dauerhaftigkeit wird die Betondeckung auf 5 cm festgelegt. 
Die Brückenoberfläche erhält einen Besenstrich mit Rosshaarbesen. 
 

1.1.2.8  Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse 
 

Alle Betone sind aufgrund der gewählten Expositionsklassen und Betonfestigkeiten ausrei-
chend gegen Umwelteinflüsse geschützt.   

 
Auf ein Antigraffiti-Schutzsystem wird verzichtet. 
 

1.1.2.9         Entwässerung 
 

Überbau 
 
Die Brückenfläche des Bauwerks beträgt 31,3 m². Gem. ZTV-ING Teil 6 – Abschnitt 10, Kap. 
2.2 (1) müssen auf dem vorhandenen Bauwerk keine Straßenabläufe angeordnet werden, da 
das Bauwerk über 400 m² Einzugsfläche aufweist.  
 
Die Entwässerung des Überbaus erfolgt über das vorhandene Längs- und Quergefälle in 
nordöstliche Richtung. 
 
Widerlager 
 
Die Widerlager werden analog RIZ Was 7 entwässert. Der ausgebaute und gelagerte Boden 
ist wieder einzubauen. Sollte dies nicht möglich sein ist im Entwässerungsbereich wird eine 
1,0 m breite Sickerschicht aus grobkörnigem Boden angeordnet. In beiden Fällen wird eine 
Drainagematte mit beidseitigem Vliesfilter angeordnet. Der restliche Verfüllbereich wird mit 
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dem ausgebauten Boden oder Böden nach ZTV E-StB 10.2.4 vefüllt. Auf den Einbau eines 
Grundrohres mit einer schwachdurchlässigen Bodenschicht kann verzichtet werden. 

 
1.1.2.10         Schutzeinrichtung 
 

Als Absturzsicherung sind Füllstabgeländer ohne Seil im Handlauf und Schrammborde mit 
Höhe 20 cm über Oberkante Fahrbahn ausreichend. Die Geländerhöhen von OK Straße be-
tragen gemäß Richtlinie für Rad- und Gehwege h= 1,30m. Nach Richtzeichnung RIZ-Gel 10 
ist ein Seil im Handlauf des Geländers erst bei Geländerlängen größer als 20,0 m vorzusehen. 
Die vorhandenen Geländerlänge beträgt ca. 7,80 m. Daher wird auf die Anordnung eines 
Seils im Handlauf verzichtet. 
 

1.1.2.11 Versorgungsleitungen 
 

Bestehende Leitungen 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Leitungen im Bauwerksbereich vorhanden. 
Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten über Art, Lage, Verlauf und Sicherungsmaßnahmen 
von Leitungen im Bereich des Baufeldes eigenverantwortlich zu informieren. 
 

1.1.2.12 Abdichtung von Arbeitsfugen 
 

Die Abdichtung der Arbeitsfugen erfolgt mittels Bitumenschweißbahn. 
 

1.1.2.13 Bachsohle und Böschungssicherung 
 
Das Gewässerbett ist in Abstimmung mit dem AG, sowie den zuständigen Behörden voll-
ständig wiederherzustellen. Zur Modellierung werden in Abstimmung mit dem AG Wasser-
bausteine im Bachbett verteilt. Die Böschungssicherung erfolgt in Abstimmung mit dem AG 
mittels in Beton verlegten Wasserbausteinen. 

 
1.1.3  Erdarbeiten 
 

Die erforderlichen Erdaushubarbeiten zur Schaffung der Baufreiheit sind auf das notwendige 
Mindestmaß zu beschränken. Bei allen Erdarbeiten ist der Mutterboden abzutragen und der 
Wiederverwendung zuzuführen.  
Die Maßnahmen der Eingriffsbilanzierung in Bezug auf das FFH-Gebiet sind zwingend zu be-
achten. 
 
Im Rahmen dieser Ausschreibung fallen im Wesentlichen folgende Erdarbeiten an: 

 
Oberboden von Bauflächen, teilweise im Böschungsbereich, abtragen, und der Verwer-
tung/Entsorgung zuführen. 
Erdarbeiten für Arbeitsebene, Baugruben und Sickerschichten, sowie zur Verbreiterung des 
Weges. 
Das gesamte Aushubmaterial ist von der Baustelle zu entfernen und der Verwertung, bzw. 
Verwendung nach Wahl des AN zuzuführen.  
Der AG beauftragt im Vorfeld der Maßnahme eine Bodenuntersuchung und teilt dem AN die 
Ergebnisse mit. Es ist von einer Klassifizierung BM-F0 auszugehen. 
 
Als Bauwerkshinterfüllung und für den Wegneubau soll der vor Ort ausgebaute Boden nach 
Abstimmung mit AG und Bodengutachter wiederverwendet werden.  
Sollte die Lieferung von Böden erforderlich werden sind grobkörnige Böden gemäß ZTV-E  
STB, mit Reibungswinkel phi =35 Grad, einzubauen. 
Alle Böden müssen für den Einbau in Wasserschutzgebiete bzw. FFH-Gebiete geeignet sein. 
Die Bodenqualität ist von den AN nachzuweisen. 
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1.2  Ausgeführte Vorarbeiten  
    
1.2.1  Kampfmittelbeseitigung 
 

Seitens des AG wird kein Antrag auf Kampfmittelfreiheit gestellt. Bei Eingriffen in das Erdreich 
im Zuge der Baugruben- und Gründungsherstellung hat der Aushub in Lagen von ca. 30 cm 
zu erfolgen. 
Sollten bei den Bauarbeiten Kampfmittel aufgefunden werden, sind an dieser Stelle die Ar-
beiten sofort einzustellen und die nächstgelegene Polizeidienststelle sowie die Bauleitung 
und Bauüberwachung zu informieren. Der AN haftet für ordnungsgemäße Absperrung und 
Sicherheit der Baustelle. Die Beseitigung bzw. die Bergung obliegt dem AG. 
Für erforderliche Verbauarbeiten, bzw. Bodeneingriffe mit mechanischer Belastung, sind Son-
dierungsbohrungen mit Sicherheitsdetektion erforderlich. Der AN beauftragt die Bohrungen 
und die Abnahme der Bohrlöcher durch eine zugelassene Fachfirma, anschließend erwirkt der 
AN die Freigabe der Bohrlöcher bei der Bezirksregierung Düsseldorf. 
 

1.3  Nebenangebote 
Nebenangebote sind zugelassen. 

 
1.4  Bautagebuch 
 

Der AN hat ein Bautagebuch mit Bautagesberichte zu führen und diese dem AG in Abstim-
mung täglich, bzw. wöchentlich zu übergeben. Die Berichte müssen alle Angaben enthalten, 
die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können.  
Ein Bautagebuch – Muster ist dem AG vor Beginn der Bauarbeiten zur Abstimmung vorzule-
gen. 
 

2.  Angaben zur Baustelle 
 
2.1  Lage der Baustelle 
 

Die Maßnahme befindet sich in Solingen, im Müngstener Forst zwischen Solingen-Schaberg 
und Solingen-Burg. Die Brücke befindet sich im FFH-Gebiet. 
 
Ortslage 

 
Bild aus Googlemaps 
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Detaillage 

 
Bild aus Googlemaps 

 
2.2  Vorhandene öffentliche Verkehrswege 
 

Die Zufahrt zur Baustelle ist während der gesamten Bauzeit gegeben. Südseitig über den 
Wiesenkottener Weg. Der ausführenden Firma wird dringend empfohlen, die Straßenverhält-
nisse des Waldweges in Bezug auf Gefälle und vorhandene Kurven sowie Wegbreite, vor 
Baubeginn zwecks Andienung der Baustelle zu besichtigen. Der zuführende Weg ist zum Teil 
mit starken Steigungen und engen Kehren ausgebildet.  
Dies ist bei dem Baustellenablauf, Arbeits- und Personalplanung und Einsatz von Maschinen 
sowie Baufahrzeuge zu beachten. 

 
2.3  Zugänge, Zufahrten 
 

Für Zu- und Abfahrten vom bzw. zum untergeordneten Straßen- und Wegenetz hat sich der 
AN über bestehende oder während der Bauzeit zu erwartenden Beschränkungen bzw. Aufla-
gen beim jeweiligen Baulastträger bzw. Wegeeigentümer zu informieren. 
Soweit beim Bau Wirtschaftwege beansprucht werden, sind diese laufend so zu unterhalten, 
dass ein verkehrssicherer Zustand gewährleistet und die Bewirtschaftung der anliegenden 
Grundstücke jederzeit gesichert ist. 
Es obliegt dem AN, auf seine Kosten Ausnahmen von Verkehrs- oder Widmungsbeschrän-
kungen zu bewirken, sowie die dazu gestellten Bedingungen und Auflagen zu erfüllen bzw. 
die Benutzung von sonstigen öffentlichen Straßen und Privatwegen nach den geltenden Ge-
setzen zu vereinbaren. 
Im Vorfeld der Maßnahme erfolgt eine gemeinsame Begehung der Wege mit AN und AG zur 
Dokumentation des Zustands vor Baubeginn. 
Bei Benutzung von Gemeindestraßen und nicht öffentlichen Wegen sind vor Baubeginn beim 
AG die Genehmigungen einzuholen. Der AN hat sich dabei zu verpflichten, für alle auftreten-
den Schäden vorbehaltlos aufzukommen, unabhängig davon, ob diese von ihm selbst, von 
Zulieferern oder von Nachunternehmern verursacht werden. 
Im Vorfeld der Maßnahme erfolgt eine gemeinsame Begehung der Wege mit AN und AG zur 
Dokumentation des Zustands vor Baubeginn. 
Verschmutzungen der Straßen sind unmittelbar nach ihrer Entstehung zu beseitigen. 
Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die Wege und Straßen wieder in den ursprünglichen 
Zustand zu versetzen oder im notwendigen Umfange entsprechend auszubessern.  
Sämtliche hierdurch anfallenden Kosten sind in die Baustelleneinrichtung einzurechnen. 
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Bild: Geoportal.Solingen.de 
 
Legende: Grün: Baustelle 

Blau: Wendemöglichkeiten, teilweise eingeschränkt. Ortsbesichtigung wird 
dringend empfohlen. 

   Gelb: mögl. BE-Fläche, s. Kap 2.5 
   Rot: Zufahrt 
 
Aufgrund der Lage der Baustelle im Müngstener Forst sind die Zufahrts- sowie Lagermög-
lichkeiten beschränkt. Das Bild verdeutlicht die Zufahrt über den Wiesenkottener Weg. Die 
Zuwegung ist zum Teil sehr beengt und verfügt über wenige Wendemöglichkeiten. 
Eine Ortsbesichtigung wird im Zuge der Kalkulation dringend empfohlen. 
Erschwernisse durch die Anfahrt sind in die Einzelpositionen einzukalkulieren. Zusätzliche 
Kosten, die sich aus Unkenntnissen über die Zuwegungen ergeben, werden nicht anerkannt. 
Für die Andienung der Nordseite der Baustelle besteht die Möglichkeit einen Damm aufzu-
schütten. Die Voraussetzung dafür ist, dass das Bachbett erhalten bleibt (z.B. durch einen 
Schutz aus Fließ und Folie). Das Vorgehen ist vorab mit dem AG abzustimmen. 

 
2.4  Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen 
 

Die Baustrom- und Bauwasserversorgung sind Angelegenheit des AN. Die Kosten für die 
Strom- und Wasserentnahme sowie Wasserentsorgung hat der AN zu tragen. Ein Anschluss 
an das öffentliche Netz ist im Umfeld der Baumaßnahme nicht möglich. Der Baustrom muss 
unter Berücksichtigung der FFH-Auflagen über einen Generator bezogen werden. Erforderli-
ches Bauwasser ist z.B. durch IBC Behälter zu gewährleisten. 
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 Die Kosten für die Herstellung des Baustrom- und Bauwasseranschlusses sowie der 
Schmutzwasserentsorgung sind mit den Pauschalen für die Baustelleneinrichtung abgegol-
ten. 

 
2.5  Lager- und Arbeitsplätze 
 

Flächen für Baustelleneinrichtungen, Lager- und Arbeitsplätze sowie Plätze für Unterkünfte 
werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt. 
Alle benötigten Flächen sind vom AN selbst zu beschaffen, herzurichten zu unterhalten und 
wiederherzustellen. Die Kosten hierfür inkl. ggf. notwendige Ortstermine, Abstimmungen, 
Genehmigungen etc. sind in die Position „Baustelleneinrichtung" einzukalkulieren. Grundsätz-
lich gilt, dass alle Schäden und Rückstände, die auf beanspruchtem Gelände entstehen bzw. 
zurückbleiben, vom AN beseitigt und der vorherige Zustand wiederhergestellt wird. Ein La-
geplan mit einem Konzept für eine mögliche Baustelleneinrichtung und Baustellenzufahrt ist 
den Unterlagen beigefügt. 
Die Vergütung für das etwaige Befördern und Umlagern von Bau- und Hilfsstoffen sowie von 
Geräten ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Die Kosten für die Herrichtung der Flächen 
einschließlich Rückbau sind im Leistungsverzeichnis mit der Pauschale für die Baustellenein-
richtung abgegolten.  
 
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse im Baubereich, sowie der Zufahrt kann die Baustel-
leneinrichtungsfläche nicht unmittelbar neben der Baustelle realisiert werden. Der AG emp-
fiehlt für die BE-Fläche folgende Stellen: 

 
Bild: Geoportal.Solingen.de  
 
Nach Rücksprache mit dem AG kann eine zusätzliche Baustelleneinrichtungsfläche am Wan-
derparkplatz Jagenberg zur Verfügung gestellt werden. 

 
 
2.6  Baugrundverhältnisse    
 

Der Baugrund wurde von der Ingenieurgesellschaft für Geotechnik Wuppertal mbH, mit dem 
Bericht 8223/Mü vom 03.05.2021 erkundet: 
 
Auszug aus dem Bodengutachten vom 03.05.2021: 
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Grundwasser (Auszug aus Bodengutachten) 
 

 
 



Technische Betriebe Solingen 
SD 67-61 – Neubau Wirtschaftswegbrücke Buschpötter Bach 

 16

 
 
Das Gutachten liegt der Ausschreibung bei.  
Baubegleitend beauftragt der AG einen Bodengutachter. Der Bodengutachter nimmt in An-
wesenheit des AN und der Bauüberwachung des AG die Gründungssohlen ab. 
 
 
Schadstoffbelastung 

 
 

 
 
 
 

2.7  Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen 
 
Seitenentnahmen für die Gewinnung von Baustoffen können vom AG nicht zur Verfügung 
gestellt werden. 
 
Als Ablagerungsstelle kann nach Rücksprache mit dem AG die BE-Fläche am Wanderpark-
platz Jagenberg genutzt werden (vgl. Kap. 2.5). Alle ausgebauten Stoffe sind durch den AN 
von der Baustelle zu entfernen und einer Verwertung zu zuführen, falls im Leistungsverzeich-
nis nichts anderes angegeben wird. Der ausgebaute Boden ist nach Möglichkeit wieder ein-
zubauen. Der AN hat für die Entsorgung den entsprechenden Nachweis zu erbringen. Er hat 
sich vor Abgabe seines Angebotes über die örtlichen Verhältnisse und Deponien einschließ-
lich der Transportwege und des Verkehrsaufkommens zu informieren. 
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Beim Auffinden von mit Schadstoff verunreinigtem Boden und Bauabfällen ist die Bauüber-
wachung des AG unverzüglich zu unterrichten. 

 
2.8  Gewässer 
   

Die Arbeiten zum Brückenbauwerk werden im Bereich des Buschpötter Bachs ausgeführt.  
 
Für die Baumaßnahe sind die folgenden Auflagen zu beachten. Die Auflagen sind zwingend 
einzuhalten. Kosten die sich aus den Auflagen ergeben werden nicht gesondert vergütet. Sie 
sind in die Baustelleneinrichtung einzurechnen.  
Die Wasserrechtliche Genehmigung wird seitens des AG beantragt und dem AN zur Verfü-
gung gestellt. 

 
Folgende Auflagen sind u. A. vorgegeben: 
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2.9  Schutzbereiche und –objekte 
 
2.9.1  Natur- und Landschaftsschutz 

 
Die wasserrechtliche Genehmigung, welche auch den Bereich des Natur- und Ladschafts-
schutz beinhaltet wird seitens des AG beantragt und dem AN zur Verfügung gestellt. 
 
Die Naturschutzrechtlichen Auflagen sind in den Nebenbestimmungen aus Kap. 2.8 enthal-
ten. 
Zusätzlich liegt die geplante Brücke im FFH-Gebiet. Die der Ausschreibung beigefügte „Ein-
griffsbilanzierung, Vorprüfung der FFH-Verträglichkeit und Artenschutzrechtliche Untersu-
chung“ der Technischen Betriebe Solingen, vom Januar 2026 sieht dabei folgende Maß-
nahmen vor (Auszug aus dem Bericht): 
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Kosten, die sich aus den Auflagen ergeben, werden nicht gesondert vergütet. Sie sind in die 
Baustelleneinrichtung einzurechnen. 
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2.9.2  Immissions- und Lärmschutz 
 

 Die Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes sind zu beachten. Grundsätzlich 
gilt, dass auf der Baustelle nichts verbrannt wird. 
Die entsprechenden Bestimmungen des Lärmschutzes sind zu beachten. 

 
2.9.3  Wasserschutzgebiet 
 

Die Baustelle befindet sich außerhalb von Wasserschutzzonen. Die Auflagen die sich aus der 
FFH-Bilanzierung, sowie der wasserrechtlichen Genehmigung sind zwingend zu berücksichti-
gen. 

 
2.9.4  Anlagen im Baugelände, Versorgungsleitungen 
   

Anlagen 
Dem AG sind keine Anlagen im Baufeld bekannt. Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten 
über Art und Lage von Anlagen im Bereich des Baufeldes und der angrenzenden Straßen ei-
genverantwortlich zu informieren, sich dies schriftlich bestätigen zu lassen, die evtl. vorhan-
denen Anlagen zu sichern und Auflagen zu beachten. 

   
   
2.10  Öffentlicher Verkehr im Baubereich 
 

Während der Bauzeit wird der Fuß- und Radweg für den öffentlichen Verkehr gesperrt. (Vgl. 
Auflage 3.3.5, Kap. 2.9.1) 

 
 
3.  Angaben zur Bauausführung 

 
Bauausführende Firmen 
 
Eine Liste mit den Namen der bauausführenden Firmen und deren für die Baustelle verant-
wortlichen Aufsichtskräften wird dem AG vor Beginn der jeweiligen Bauarbeiten übergeben. 
Ein verantwortlicher Ansprechpartner auch außerhalb der jeweiligen Arbeitszeiten ist zu be-
nennen. 
 

3.1  Verkehrsführung/ Sicherung  
  

Für die Verkehrsführung und die Verkehrssicherung sind die „ZTV-SA“ sowie die 
„Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen – RSA“ anzuwenden.  
 
Die Arbeiten sind so auszuführen, dass eine Gefährdung des Wirtschaftswegverkehrs ausge-
schlossen ist. Die Genehmigungen des Ordnungsamtes oder anderer Behörden sind vom AN 
eigenverantwortlich zu klären und rechtzeitig einzuholen. 
Vor Baubeginn sind bei den Straßenverkehrsbehörden die entsprechenden Absperr- und 
Umleitungsanordnungen vom AN eigenverantwortlich einzuholen. Die Baufirma hat durch 
eine Fachfirma für die Verkehrssicherung eigene genehmigungsfähige Anordnungspläne zu 
erstellen und diese zur Genehmigung bei den technischen Betrieben Solingen einzureichen. 
 
Die genauen Bauabschnittslängen werden durch das zuständige Straßenverkehrsamt festge-
legt. Bei der Kalkulation ist darauf zu achten, dass auch Hinweisschilder und Verkehrszeichen 
außerhalb der Baumaßnahme aufgestellt werden müssen.  
Diese Kosten für die Verkehrsrechtliche Anordnungen durch das zuständige Straßenver-
kehrsamt werden auf Nachweis vergütet. 
Die Einrichtungen zur Verkehrsführung und zur Sicherung, Beschilderung und Beleuchtung 
der Baustelle sind nach der Straßenverkehrsordnung und den entsprechenden Auflagen der 
zuständigen Ordnungsbehörde im Einvernehmen mit der Kreispolizeibehörde und dem AG 
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vorzunehmen. Vor der Einrichtung der Verkehrsführung/ -sicherung sind dem AG die ent-
sprechenden Pläne zur Genehmigung vorzulegen. Baubedingte Änderungen der Verkehrs-
führung/ -sicherung sind entsprechend rechtzeitig mit dem AG abzustimmen. Der Bauleitung 
des AG sind Kopien des Schriftverkehrs mit der Verkehrsbehörde jeweils unaufgefordert und 
zeitnah vorzulegen. 
 
14 Tage nach Vertragsbeginn hat der Auftragnehmer seinen Antrag auf verkehrsrechtliche 
Anordnung für die Burger Landstraße bei der zuständigen Verkehrsbehörde einzureichen. 
Nach Eingang der Genehmigung stimmt sich der AN mit dem AG über den Beginn seiner 
Verkehrssicherung ab. 
 
Zu den Leistungen der Verkehrssicherung gehört auch die laufende Kontrolle und Wartung 
der Einrichtungen durch den AN gemäß den ZTV-SA im Bereich der Burger Landstraße. Diese 
Leistungen sind in die Leistungspositionen der Verkehrsführung bzw. -sicherung einzurech-
nen. 
Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Ver-
unreinigungen beziehen sich auch auf die Verunreinigungen der öffentlichen Verkehrswege 
durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche 
Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auf-
tretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine Gefähr-
dung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann. 
 

 
3.2  Andere vorhandene öffentliche Verkehrswege, Versorgungsleitungen,   

 Ver- und Entsorgungsanlagen 
 
Entfällt. 

 
3.3  Bauablauf 
 

Es ist grundsächlich die Sache des AN, die Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten mit dem 
AG festzulegen. Zusätzliche Aufwendungen, die durch mangelhafte Koordinierung auftreten, 
werden nicht anerkannt. 
14 Tage vor Baubeginn ist dem AG ist ein detaillierter Bauablaufplan vorzulegen, aus dem 
der zeitliche Ablauf der einzelnen Leistungen ersichtlich ist. Sollte der AN einen Bauzeiten-
plan einreichen, der die Bauzeit verkürzt, so bleiben die hier genannten Zeiten gültig. Eine 
Verlängerung der Bauzeit wird nicht zugestimmt. 
Der AN ist verpflichtet, mit entsprechenden Geräten und Facharbeitern zielstrebig die Bau-
maßnahme zu beenden. Arbeitsunterbrechungen durch Betriebsferien oder ähnliches, sind 
im Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustimmen. Auf die beengten örtlichen Begebenheiten, 
auch für die Anlieferung der Gerätschaften wird ausdrücklich hingewiesen. 
 

3.3.1           Wasserhaltung 
 
Oberflächenwasser: 
Während der gesamten Bauzeit ist der AN für die schadlose Ableitung des Oberflächenwas-
sers auf der Baustelle, und ihrem Einflussgebiet allein verantwortlich. 
Alle hieraus entstehenden Kosten, u. a.  für die Herstellung von provisorischen Abflussmög-
lichkeiten und deren Unterhaltung sowie für den Schutz der Unterbauten und Verkehrsflä-
chen, etc., sind in die entsprechende Position im Leistungsverzeichnis einzurechnen.  
 
Baugrubenwasser: 
Für den Abbruch und Neubau der Brücke ist zur Trockenlegung/haltung der Baugrube sowie 
zum Ausbetonieren der Brunnenringe eine offene Wasserhaltung durchzuführen. Das anfal-
lende Baugrubenwasser kann über Absetz-/Filtercontainer in den Buschpötter Bach eingelei-
tet werden. 
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Basisches Baugrubenwasser (z.B. beim Betonieren) ist zu neutralisieren (z.B. durch Einleitung 
von CO2). 
Bei starker Verschmutzung ist das Wasser zu sammeln und zu entsorgen (z.B. über IBCs). 
Eine entsprechende Genehmigung der Unteren Wasserbehörde wird vom AG eingeholt. 
 

 
3.4.  Baubehelfe 
  
3.4.1  Allgemeines 
 

Für alle erforderlichen Baubehelfe (Gerüste, Schalung, Verbau, Kabelbrücken, etc.) hat der AN 
die technische Bearbeitung zu erbringen. Es erfolgt keine gesonderte Vergütung für die o.a. 
angegeben Leistungen. 
Sämtliche Abnahmen auf der Baustelle erfolgen durch den AG. 

 
3.4.2  Trag-, Arbeits- und Schutzgerüste, Arbeitsbühnen 
 

Arbeits- und Schutzgerüste müssen den Anforderungen der DIN 4420 Teil 1 bis 3 und Trag-
gerüste den Anforderungen der DIN 4421 entsprechen. 
Für die Andienung der Nordseite der Baustelle besteht die Möglichkeit einen Damm aufzu-
schütten. Die Voraussetzung dafür ist, dass das Bachbett erhalten bleibt (z.B. durch einen 
Schutz aus Fließ und Folie). Das Vorgehen ist vorab mit dem AG abzustimmen. 

 
3.5  Stoffe, Bauteile 
 
3.5.1  Allgemeines 
 

Gemäß ATV DIN 18299 umfassen alle Leistungen auch die Lieferung der dazugehörigen Stof-
fe und Bauteile, einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle, wenn in der Leistungs-
beschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist.  
Stoffe und Bauteile müssen für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet und aufeinander 
abgestimmt sein. Die Zulassungen und Eignungsnachweise neu einzubauender Baustoffe 
und Bauteile sind dem AG zum Baustelleneinweisungstermin vorzulegen, in jedem Fall recht-
zeitig (d.h. mindesteins eine Woche) vor dem geplanten Einbauzeitpunkt. 
Sofern im Text der Leistungsbeschreibung bestimmte Fabrikats- und/oder Typangaben auf-
geführt sind, werden hiermit lediglich Qualitätsmerkmale festgelegt, die unbedingt einzuhal-
ten sind und als Mindestanforderungen gelten. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vom 
Bieter unaufgefordert vor der Materialbestellung zu erbringen.  
Bei der Lieferung von Böden sind die Auflagen der FFH-Bilanzierung, sowie der wasserrecht-
lichen Genehmigung zu beachten. 

 
Recycling-Baustoffe 
Kein Einbau von Recycling-Baustoffen. 
 
Asphalttrag- und Asphaltdeckschichten 
Entfällt. 

 
3.5.2 Brückenbauwerk 

 
Dammbaustoffe, Hinterfüllungsmaterial  
Das Merkblatt über den „Einfluss der Hinterfüllung auf Bauwerke" sowie die DIN 4085 sind zu 
berücksichtigen. Die Verfüllung von Baugruben einschl. Verdichtung erfolgt lagenweise in 
Lagen <= 30 cm (im lockeren Zustand gemessen). 
Für die Hinterfüllung der Brücken sind nicht bindige Böden nach ZTVE StB 94 zu verwenden. 
Das einzubauende Hinterfüllmaterial hat folgende Kennwerte: 
γ = 20 kN/m3 ρ' = 350  c' = 0 kN/m2 
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Arbeitsfugen  
Die Lage der Arbeitsfugen ist, sofern nicht vorgegeben, vom AN in Absprache mit dem AG 
festzulegen. Alle im Zusammenhang mit Arbeitsfugen entstehenden Kosten sind mit den 
Einheitspreisen der OZ'en abgegolten und werden nicht gesondert vergütet. 
Bei der Ausführung der Arbeitsfugen ist ZTV-ING, Teil 3, Abschn.3 zu beachten.  
 
Schalung  
Die Übergänge sind durch Dreikant- bzw. Trapezleisten zu gliedern. Die Schalungsanker sind 
in symmetrischer, gleichmäßiger Verteilung anzuordnen (in der Höhenlage und horizontal 
bezogen auf vertikale Fugen (SF, RF). Die Verschlussstopfen sind möglichst in gleichem Beton 
und Schalhauttyp vor Ort herzustellen, um Farbunterschiede zu vermeiden.  
 
Schalungstextur: 
 
für nicht sichtbare Betonflächen:  
gemäß ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 2, Nr. 4.5.3., nach Wahl des AN 
 
für sichtbare Betonflächen der Unterbauten:  
Schalung nach Wahl des AN. 
Am Übergang zu geänderten Schalungsrichtung sind Trapezleisten (1,5 cm) anzubringen. 
 
für sichtbar bleibende Betonflächen der Überbauten:  
Schalung nach Wahl des AN. 
 
für sichtbar bleibende Betonflächen der Überbau- und Flügelkappen:   
Schalung nach Wahl des AN. 
 
Transportbeton 
Es gelten ZTV—ING, Teil 1, Abschnitte 1 und 3 sowie Teil 3 Abschnitt 1. 
Die herzustellenden Betone sind im Leistungsverzeichnis als „Betone nach Eigenschaften" 
gem. den ZTV-ING ausgeschrieben, Überwachungsklasse 2 und 3. 
Warmbeton wird nicht gesondert vergütet. 
 
Sichtbetonklasse  
Folgende Sichtbetonklassen werden vereinbart: 
SB 2 normale Anforderung (DBVNDZ-Merkblatt, aktuelle Ausgabe) 
Ebenheit: E 2 nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 6 
 
Festlegung und Verwendung der Schalungen bedürfen der Abstimmung und Genehmigung 
des AG. 
 
Seites des AG werden die nachstehenden Sachverhalte als wesentliche Mängel eingestuft: 
- Verwendung eines nicht vereinbarten/genehmigten Schalhauttyps 
- Abzeichnen der Bewehrung 
- Rostfahnen 
- Rissbildungen (durch mangelhafte Nachbehandlung, Wasseransammlungen u.a.) 
- Verfärbungen durch Trennmittel bei unbehandelter, frischer Brettschalung 
- Ausgeprägte Schlierenbildung oder Schleppwassereffekte durch lokale Entmischungen 
 
Durch Auswahl von gleichen Zementarten und Zuschlagstoffen ist zu gewährleisten, dass der 
Sichtbeton für die gesamte Baumaßnahme eine gleichmäßige Färbung erhält. Daher darf die 
Lieferung jeweils nur von einem Betonwerk erfolgen. 
Die o.g. Anforderungen, Leistungen sowie Erschwernisse durch Vouten, Querschnittssprünge, 
Konsolen, geneigte Bauteilflächen u.a. sind, sofern keine gesonderten Leistungspositionen 
ausgewiesen wurden, in die Einheitspreise der OZ einzurechnen. 
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Verankerungselemente  
Die Verankerungen für die Schutzeinrichtungen werden entsprechend RIZ Gel 14 als nach-
träglich zu verdübelnde Fußplatten hergestellt.  
Auf der Baustelle sind keine Schweißnähte erwünscht.  
 
Betonstahl 
Für alle Bauteile ausschließlich hochduktiler Betonstahl der Klasse B (d.h. B 500 B nach DIN 
488) zu verwenden.  
 
Nachbehandlung der Betonflächen  
Um die Dauerhaftigkeit der Bauteile sicherzustellen, wird auf die Nachbehandlung der Beton-
flächen besonderen Wert gelegt. Es gelten die Anforderungen der ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt 
2, Nr.7.5 in Verbindung mit der DIN 1045-3, Abschnitt 8.5 (NA. 3) Bei Einsatz von Nachbe-
handlungsmitteln sind deren Eignungsnachweise dem AG vorzulegen. 
 
Abdichtung nach ZTV-ING. Teil 6, Abschnitt 1  
Entfällt. 
 
Fugen- und Fugenbänder nach RIZ-ING 
Entfällt. 

 
3.5.3  Bodenaushub/Erdarbeiten 
   

Auch bei Erdaushub handelt es sich um Abfall im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
gesetzes (KrW-/AbfG). Abfälle sind vorrangig zu verwerten. Um eine Verwertung von Erdaus-
hub handelt es sich beispielsweise, wenn dieser zum Bau von Dämmen und Lärmschutzwäl-
len und zur Verfüllung von Baugruben verwendet wird. Hierzu sind ggf. Genehmigungen der 
Landschaftsbehörde einzuholen. Findet eine Verwertung nicht statt, ist der Erdaushub ord-
nungsgemäß zu beseitigen. Die abfallverwertungstechnische Beurteilung des entstehenden 
Bodens und Straßenaufbruchs ist der Baugrunduntersuchung zu entnehmen. Der Nachweis 
der ordnungsgemäßen Verwertung bzw. Beseitigung ist der Bauleitung des AG vorzulegen. 
Alle mit der Verwertung bzw. Beseitigung des Bodenaushubs und der Aufbruchstoffe entste-
henden Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.  
Bei einer anderweitigen Entsorgung des Bodenaushubes ist die ordnungsgemäße Verwer-
tung bzw. Beseitigung des Bodens der Bauleitung des AG vorab nachzuweisen. Die Boden-
gewinnung und der Bodenabtrag sind in Anpassung an die Witterung so durchzuführen, 
dass der Boden seine Brauchbarkeit nicht verliert (siehe Bodengutachten). Die Arbeiten sind 
der Witterung anzupassen und ggf. vorübergehend einzustellen, wenn die bautechnischen 
Mittel nicht ausreichen, um die vereinbarten Anforderungen zu erfüllen. Erforderlichenfalls 
muss das Bauverfahren geändert, oder es müssen andere Geräte eingesetzt werden. Die hie-
raus resultierenden Erschwernisse sind einzukalkulieren. In Bereichen mit unzureichender 
Tragfähigkeit ist eine Bodenverfestigung mit Kalk bzw. in der Ortslage ein Bodenaustausch 
erforderlich. Die Böschungen werden bis zu einer Böschungshöhe von 1,0 m mit einer Regel-
neigung von 1:1 ausgebildet. Bei Böschungshöhen > 1,0 m beträgt die Regelneigung 1:1,5. 
Auf eine Böschungsausrundung gemäß RAS-Q wird aus Gründen der Eingriffsminimierung 
verzichtet. Die Einschnittböschungen sind vor Negativeinflüssen provisorisch durch Folien 
und dauerhaft durch Bepflanzung zu schützen. An der Böschungskrone sind bis zum Ab-
schluss der Bauarbeiten ggfls. provisorische Drainagen zur Aufnahme des Schichtenwassers 
anzuordnen. 
 
Im Zuge der Entwurfsplanung wurden die anstehenden Böden nicht nach Ersatzbaustoffver-
ordnung und der Deponieverordnung untersucht.  
Im Vorfeld der Ausführung werden die Böden seitens des AG untersucht und klassifiziert.  
 
Das notwendige Einbringen von nicht autochthonem Bodenmaterial (inkl. Sand) ist so gering 
wie möglich zu halten. Baumaterialien sind zur Verhinderung großflächiger Einträge von 
Schadstoffen auf befestigtem Untergrund zu lagern. 
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Die Geländemodellierung ist nur mit unbelasteten Böden vorzunehmen. Ein verzahnter Ein-
bau mit den Unterböden ist vorzusehen, um Gleitlager und Grundbruch zu vermeiden. Die 
Bearbeitungsweisen sind darauf abzustellen. 
Entstandene Bodenverdichtungen sind fachgerecht zu beseitigen. 
 
Weiterhin ist bei den Erdarbeiten zu beachten. 
· Bei der Bodenabfuhr sind Entsorgungsnachweise (elektronisches Nachweisverfahren) 
beizubringen. 
· Bei den Erdarbeiten evtl. notwendige Handarbeit ist in die Einheitspreise einzukalku-
lieren und wird nicht gesondert vergütet, sofern keine gesonderten Positionen vorgesehen 
sind. 
· Die Ausführung der Erdarbeiten ist bei starkem Regen zu unterbrechen. 
· Sämtliche Wasserhaltungsmaßnahmen (Tagwasser etc.) sind in die entsprechenden 
Einheitspreise einzurechnen. 
· Die Verwendung von Stoffen, Bauteilen und Böden, welche abschlämmbare, grund-
wasserbeeinträchtigende Bestandteile enthalten, ist verboten. 
· Für alle zur Verwendung kommenden Baustoffe und Böden sind der Bauleitung auf 
Verlangen und vor Anlieferung Proben vorzulegen und Gütenachweise beizubringen (siehe 
auch Nachweis Umweltverträglichkeit). 
· Über die angelieferten Schütt- und Bodenmassen, gleich welcher Art, ist ein täglicher 
Bericht zu erstellen, aus dem mindestens hervorgehen muss: 
· Art des angelieferten Materials 
· Herkunft des angelieferten Materials 
· Menge des angelieferten Materials 
Die Aufstellung ist jeweils am darauffolgenden Tag der Bauüberwachung zu übergeben. 
 

3.6  Zustandsfeststellung vor Baubeginn 
 

Vor Baubeginn ist der Zustand des Baubereichs vom AN gemeinsam mit dem AG und betei-
ligten Dritten festzustellen und durch Messungen, Fotografien (mit Datumseinblendung) und 
Niederschriften, die von allen Betroffenen anerkannt sein müssen, zu dokumentieren. Die Be-
troffenen sind vom AN rechtzeitig über die Durchführung des Beweissicherungsverfahrens 
mit Angabe der Termine und Orte schriftlich zu benachrichtigen. 
Die Zustandsfeststellung muss vor Baubeginn abgeschlossen sein und wird seitens des AN 
dokumentiert. 
Nach Beendigung der Baumaßnahme ist eine Schlussbesichtigung durchzuführen. 
Die Zustandsfeststellung umfasst die Feststellung des Zustandes der Straßen und Gelände-
oberflächen, sowie die baulichen Anlagen im Baubereich.  
Hieraus entstehende Kosten werden nicht gesondert vergütet. 

 
3.7  Sicherungsmaßnahmen 
 
3.7.1  Allgemeines 
 

Die Baustelle ist gemäß den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und den entsprechenden 
Verkehrsverordnungen zu sichern. Sämtliche Schutz- und Sicherungsmaßnahmen, wie z.B. die 
Herstellung von Schutzgeländern, Bauzäunen, Absperrungen, Schutzgerüsten, Beleuchtun-
gen, Beschilderungen usw. gehen, sofern sie nicht als Leistungen im Leistungsverzeichnis 
aufgeführt sind, zu Lasten des AN. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen. 
Prinzipiell ist der gesamte Baubereich durch Bauzäune abzusperren. Mehrfaches Umstellen 
und Änderung in der Zaunführung werden nicht gesondert vergütet. 
Die „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen –Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen 
an Straßen (ZTV-SA) sind zu beachten. 

  
3.7.2  Sicherheits- und Gesundheitsschutz 
 

Die mit Datum vom 1.7.1998 in Kraft getretene Baustellenverordnung ist zu berücksichtigen.  
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Der Bauherr bestellt einen geeigneten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator. Die-
ser erbringt die erforderlichen Leistungen im Sinne der Baustellenverordnung. Alle Auflagen 
und Anforderungen, die sich durch die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination er-
geben, sind durch den AN einzuhalten und umzusetzen. Sich hieraus ergebende Kosten wer-
den nicht gesondert vergütet und sind in die Baustelleneinrichtung einzurechnen. 
 
Jeder Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tätigen Bauleiter 
bzw. Aufsichtführenden, einschließlich seiner Subunternehmer, Kenntnis über den SIGEPLAN, 
die Baustellenordnung sowie die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvor-
schriften haben. 
 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die von ihm durchzuführenden Arbeiten Gefähr-
dungs- und Belastungsanalysen (bzw. Gefährdungsbeurteilungen) dem SiGeKo zur Prüfung 
vorzulegen. Greifen Arbeitsvorgänge verschiedener Auftragnehmer ineinander, sind die vor-
gefundenen Gegebenheiten zu prüfen. Dies gilt insbesondere für Baugruben und Gräben, 
hoch gelegene Arbeitsplätze sowie alle Verkehrswege, Gerüste, für die Stromversorgung und 
die Allgemeinbeleuchtung der Baustelle. Stellt der Auftragnehmer Mängel fest, sind diese 
unverzüglich dem SiGeKo zu melden und es ist auf deren Abstellung hinzuwirken. Nimmt ein 
Auftragnehmer trotz erkennbarer Mängel seine Arbeit auf, ist er zur Mängelbeseitigung ver-
pflichtet.  
 
Die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, sowie Abbruch-
anweisungen, (De-)Montageanweisungen, Betriebsanweisungen und Unterwei-
sungsnachweise sind 2 Wochen vor Aufnahme der Arbeiten zur Prüfung vorzulegen und auf 
der Baustelle vorzuhalten. Der Auftragnehmer hat der Baustellenleitung und dem SiGeKo 
Name und Anschrift seiner Montageleiter bzw. Aufsichtführenden, Sicherheitsfachkräfte und 
auf der Baustelle eingesetzten Ersthelfer mitzuteilen. 
 
Die Arbeitgeber haben bei der Ausführung der Arbeiten die erforderlichen Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes insbesondere in Bezug auf die  
- Instandhaltung der Arbeitsmittel,  
- Vorkehrungen zur Lagerung und Entsorgung der Arbeitsstoffe und Abfälle, insbe-

sondere der Gefahrstoffe,  
- Anpassung der Ausführungszeiten für die Arbeiten unter Berücksichtigung der Ge-

gebenheiten auf der Baustelle,  
- Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Unternehmern ohne Beschäftigte,  
- Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten auf der Baustelle und anderen betriebli-

chen Tätigkeiten auf dem Gelände, auf dem oder in dessen Nähe die erstgenannten 
Arbeiten ausgeführt werden, zu treffen sowie die Hinweise des SiGeKos und den Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzplan zu berücksichtigen. 

 
Die Arbeitgeber haben die Beschäftigten in verständlicher Form und Sprache über die sie be-
treffenden Schutzmaßnahmen zu informieren. 
Die Verantwortlichkeit der Arbeitgeber für die Erfüllung ihrer Arbeitsschutzpflichten wird 
durch die Maßnahmen nach den §§ 2 und 3 der Baustellenverordnung nicht berührt. 
 

3.8  Belastungsannahmen 
 

Die Lastannahmen richten sich nach EC 1991 Teil 2. 
Das Bauwerk ist mit dem Lastmodell LM1 sowie dem Ermüdungsmodell LM 3 bemessen.  
Ein Bemessungswasserstand HQ100 liegt nicht vor. 
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3.9  Vermessungsleistungen, Aufmassverfahren 
 
3.9.1  Vermessungsleistungen 
 
  Personelle und technische Ausstattung 

 
Die vom AN auszuführenden Vermessungsarbeiten sind von qualifizierten Fachkräften unter 
der Leitung und Verantwortung eines Vermessungsingenieurs durchzuführen. 

 
Vermessungskonzept 

 
Der AN hat die Methoden und Verfahren für baubegleitende Absteckung, stichprobenartige 
Eigenüberwachung, Bauzustandskontrollen, Bewegungs- und Deformationsmessungen sowie 
die fortlaufende Bestandserfassung für den Bestandsplan in Abstimmung mit dem AG darzu-
legen. 
 
Absteckungsunterlagen, Festpunkte 

 
Der AN erhält die Unterlagen der Entwurfsvermessung. In der Örtlichkeit sind Punkte aus der 
Entwurfsvermessung vorhanden.  
Der AN ist verpflichtet, diese Unterlagen inhaltlich nachzuprüfen und mit den tatsächlichen 
örtlichen Gegebenheiten durch eigene Kontrollmessungen zu überprüfen. Bei Erfordernis 
führt der AN eine Abstimmung mit dem Vermessungsbüro der Entwurfsplanung, dem Stadt-
dienst Vermessung und Kataster Solingen (SD 62-1), durch. 
Benötigt der AN Festpunkte für die Ausführung, so erstellt der AN die Festpunkte in Abstim-
mung mit dem Vermesser des AG und der AN unterhält die Festpunkte während der Bauzeit. 
Kosten für einen Festpunkterstellung und Unterhaltung werden nicht gesondert vergütet, 
sondern sind in die Vermessungsposition einzurechnen. 
 
Vermessungstechnisches Bezugssystem 

 
Die Planungsunterlagen liegen lediglich im lokalen Koordinatensystem vor. 
Rechtswert/Hochwert/Höhe: 10.000 m/10.000 m/1.000 m 
Der AN muss sich vergewissern, dass die Vorgaben übereinstimmen.  

 
Bauausführungsvermessung, vermessungstechnische 
Überwachung der Bauausführung 

 
Die baubegleitende Absteckung der geometriebestimmenden Bauwerkspunkte nach Lage 
und Höhe, Messungen zur Erfassung von Bewegungen und Deformationen der zu erstellen-
den Anlage, Eigenüberwachungsmessungen und die laufende Erfassung des Bestandes wäh-
rend der Bauausführung ist Aufgabe des AN. 
Der AN hat alle Vermessungsarbeiten und Leistungen, die von ihm oder einem Dritten auszu-
führen sind und im sächlichen oder räumlichen Zusammenhang mit der baulichen Anlage 
stehen, zu seinen Lasten durchzuführen. Der AN hat dem AG alle im Rahmen der Vermes-
sungsarbeiten verwendeten und entstandenen Unterlagen vollständig und systematisch ge-
ordnet zu übergeben. 
Auf die Ausführungen in der ZTV-Ing, Abschnitt 1.6 Vermessung wird besonders hingewie-
sen. 
Alle sich hieraus ergebenden Kosten sind in die entsprechende Leistungsposition einzurech-
nen. 

 
3.9.2  Aufmassverfahren 

Die Aufmaße sind durch den AN und AG gemeinsam durchzuführen und zu protokollieren. 
Sie sind so darzustellen, dass sie den Zusammenhang zur Baumassnahme durch Orts- und 
Stationsangaben eindeutig und sofort erkennen lassen. Die Gestaltung der Aufmaße erfolgt 
nach Vorgaben des AG. 
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Für Aufmaß und Abrechnung ist die REB-Verfahrensbeschreibung 23.003 „Allgemeine Bauab-
rechnung“ in Verbindung mit der Sammlung der Regelungen für die elektronische Baube-
rechnung (Sammlung REB) und den Allgemeinen Bedingungen der REB Verfahrensbeschrei-
bung (REBAllg.) anzuwenden. Zwischen AN und AG ist eine Vereinbarung zur Abrechnung 
gemäß beigefügtem Musterblatt zu fertigen. Spätestens ab der 2. Abschlagsrechnung sind 
Massenermittlungen aufgrund von endgültigen Feststellungen einzureichen. Die Aufmaße 
sind gemeinsam durch AN und AG zu fertigen. Der AN erhält eine bestätigte Ausfertigung in 
Verwahrung und hat sie der Schlussrechnung als Beleg beizufügen. 

 
3.10  Prüfungen 
 
3.10.1  Eignungsprüfungen 
 

Die von zugelassenen Prüfstellen durchzuführenden Eignungsprüfungen werden nicht später 
als vier Kalenderwochen vor Beginn des jeweiligen Einbaues/ der jeweiligen Verwendung 
dem AG jeweilig digital vorgelegt. 

 
Eignungsprüfungen sind Prüfungen zum Nachweis der Eignung der Baustoffe, Baustoffgemi-
sche und der Bauteile für den vorgesehenen Verwendungszweck entsprechend den Anforde-
rungen des Bauvertrages. Der Auftragnehmer hat die Eignung der vorgesehenen Baustoffe, 
Baustoffgemische und Bauteile nachzuweisen. Der Nachweis ist durch Prüfzeugnisse einer 
vom Auftraggeber anerkannten Prüfstelle zu erbringen. Bei gleichartigen Baumaßnahmen mit 
ähnlicher Verkehrsbelastung sowie mit ähnlichen örtlichen und klimatischen Verhältnissen 
kann auf frühere Eignungsprüfungen zurückgegriffen werden, sofern sich Art und Eigen-
schaften der zu verwendenden Baustoffe, Baustoffgemische und Bauteile nicht geändert ha-
ben und die Prüfzeugnisse nicht älter als 2 Jahre sind. Im konstruktiven Ingenieurbau gilt 
hiervon abweichend eine Frist von 2 Monaten. Der Auftragnehmer hat die Ergebnisse der 
Eignungsprüfung dem Auftraggeber vor Baubeginn vorzulegen. Für Baustoffgemische hat 
der AN eine vorteilhafte Zusammensetzung vorzuschlagen. Die für die Ausführung maßge-
benden Werte sind schriftlich zu vereinbaren. Ändern sich Art und Eigenschaften der vorge-
sehenen Baustoffe, die Zusammensetzung der Baustoffgemische oder die Einbaubedingun-
gen, so ist erneut die Eignung nachzuweisen. Gültige Zulassungen oder besondere Prüfzeug-
nisse für z.B. Fugenfüllstoffe, Unterlagspapier usw. gelten als Eignungsnachweis. Art und Um-
fang der Eignungsprüfungen sollen, sofern sie nicht speziell geregelt sind, sinngemäß z.B. 
den ZTV Beton, ZTV Asphalt, ZTVT, ZTV SoB, ZTVE, in der jeweils gültigen Fassung entspre-
chen. Die Abnahme der Baugrubensohle erfolgt durch den vom AG beauftragten Bodengut-
achter. 

 
3.10.2  Eigenüberwachungsprüfungen 
 

Eigenüberwachungsprüfungen und ggf. Fremdüberwachungsprüfungen sind Prüfungen des 
Auftragnehmers oder dessen Beauftragten, um festzustellen, ob die Güteeigenschaften der 
Baustoffe, der Baustoffgemische, der Bauteile und der fertigen Leistungen den vertraglichen 
Anforderungen entsprechen. Der Auftragnehmer, bzw. dessen Beauftragter hat die Überwa-
chungsprüfungen während der Ausführung mit der erforderlichen Sorgfalt und in dem erfor-
derlichen Umfang durchzuführen. Werden Abweichungen von den vertraglichen Anforde-
rungen festgestellt, sind deren Ursachen unverzüglich zu beseitigen. Die Ergebnisse der Ei-
genüberwachungsprüfungen und ggf. Fremdüberwachungsprüfungen sind dem Auftragge-
ber vorzulegen; ebenfalls ist dem Auftraggeber auf Verlangen Einblick in den Prüfungsvor-
gang zu gewähren (ergänzend zu VOB § 4Nr. 1 Abs. 2). Die Kosten der Überwachungsprü-
fungen sind in die Einheitspreise der entsprechenden Bauleistungen einzurechnen. Art und 
Umfang der Eigenüberwachungsprüfungen sollen, sofern sie nicht in einschlägigen Norm-
blättern oder anderen Technischen Vorschriften geregelt sind, sinngemäß den ZTV Beton, 
ZTV – Asphalt, ZTVT, ZTV SoB, ZTVE – StB entsprechen. 
 
Dem AG (BÜ) wird unmittelbar nach Durchführung der Prüfung, spätestens jedoch am fol-
genden Arbeitstag, eine Ausfertigung der jeweiligen Prüfungsniederschrift ausgehändigt. Bei 
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Prüfungen mit negativem Ergebnis werden die Versuche nach ordnungsgemäßer Durchfüh-
rung der Leistung wiederholt. 
Kommt der AN seiner Verpflichtung zur Durchführung nicht oder nicht vollständig nach, ist 
der AG berechtigt, ein Labor seiner Wahl mit der Durchführung der Prüfungen auf Kosten 
des AN zu beauftragen. 

  
3.10.3  Kontrollprüfungen 
 

Kontrollprüfungen sind Prüfungen des Auftraggebers, um festzustellen, ob die Güteeigen-
schaften der Baustoffe, der Baustoffgemische, der Bauteile und der fertigen Leistungen den 
vertraglichen Anforderungen entsprechen. Ihre Ergebnisse werden bei der Abnahme und der 
Abrechnung zugrunde gelegt. Die Probeentnahme, sowie die Prüfungen, die auf der Baustel-
le erfolgen, führt der AG in Anwesenheit des AN durch; sie finden auch in Abwesenheit des 
AN statt, wenn er den bekannt gegebenen Termin nicht wahrnimmt. Kontrollprüfungen wer-
den auf der Grundlage der geltenden ZTV vorgenommen. Die Durchführung von flächende-
ckenden Lastplattendruckversuchen auf Erdplanum, Frostschutz- und Schottertragschichten 
ist zwischen AN und AG rechtzeitig abzustimmen. Die Leistung selbst wird von einem vom 
AG beauftragten, zugelassenen Erdbaulabor durchgeführt. 
Kontrollprüfungen werden vom AG gemäss dem Technischen Regelwerk veranlasst. Dafür hat 
der AN möglicherweise auftretende Verzögerungen des Arbeitsablaufes entschädigungslos 
aufzufangen. Die Kosten für zusätzliche Kontrollprüfungen und Schiedsuntersuchungen wer-
den gemäss ZTV-Beton StB-93 geregelt. Nach spezieller Aufforderung des AG hat der AN 
Proben aller Art der zur Verwendung kommenden Stoffe zu Kontrollprüfungen bzw. Identi-
tätsprüfungen zu entnehmen und zur Verfügung zu stellen. 
 
Zusätzliche Kontrollprüfungen: 
Wenn anzunehmen ist, dass das Ergebnis einer Kontrollprüfung nicht kennzeichnend für die 
ganze Fläche bzw. das ganze zugeordnete Bauteil ist, kann der AN die Entnahme zusätzlicher 
Proben innerhalb eines Bereiches und die Prüfung durch eine vom AG anerkannte Prüfstelle 
verlangen. Die Orte der Entnahme bestimmen AN und AG gemeinsam. Das Recht des AG, 
nach seinem Ermessen weitere Kontrollprüfungen durchzuführen, bleibt unberührt. Für die 
Abnahme sind die Ergebnisse der zusätzlichen Prüfungen für die ihnen nunmehr zugeordne-
ten Teilflächen bzw. Bauteile maßgebend. Die Kosten für vom Auftragnehmer beantragte zu-
sätzliche Kontrollprüfungen trägt der AN. 
 
Schiedsuntersuchungen: 
Eine Schiedsuntersuchung ist die Wiederholung einer Kontrollprüfung, an deren sachgerech-
ter Durchführung begründete Zweifel des Auftraggebers oder des Auftragnehmers bestehen. 
Sie ist auf Antrag eines Vertragspartners durch eine anerkannte Prüfstelle, die nicht die Kon-
trollprüfung durchgeführt hat, vorzunehmen. Ihr Ergebnis tritt an die Stelle des ursprüngli-
chen Prüfergebnisses. Die Kosten der Schiedsuntersuchung zuzüglich aller Nebenkosten 
trägt derjenige, zu dessen Ungunsten das Ergebnis ausfällt. 
Nachweis der Sollhöhen 
Bevor eine Konstruktionsschicht überbaut wird, hat de AN die vorgegebenen Sollhöhendurch 
Nivellement nachzuweisen 

 
3.11  Bauzeit 
 

Die Bauzeit für das Brückenbauwerk inklusive planerischer Vorbereitung beträgt 6 Monate. 
Der AN hat seinen Bauzeitenplan auf die Ecktermine abzustimmen und jahreszeitliche Ein-
flüsse sowie Einflüsse und Stillstandszeiten aus Hochwasser terminlich und baubetrieblich zu 
berücksichtigen. 
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4.  Ausführungs- u. Bestandsunterlagen 
 

4.1  Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen 
 

Der Ausschreibung beigefügt sind die Unterlagen gemäß Verzeichnis der sonstigen Anlagen 
zur Leistungsbeschreibung. Diese Unterlagen sind als Ausschreibungsunterlagen zur Ange-
botsbearbeitung zu verstehen. 
Nach Auftragsvergabe beginnt der AN mit der Bearbeitung der Ausführungsunterlagen des 
Bauwerks, inkl. der Baubehelfe. Die mit dem AG abgestimmte Planung ist von einem staatlich 
anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (saSV) prüfen zu lassen. Anmerkungen 
sind einzuarbeiten. 
Es darf nur nach diesen freigegebenen Plänen gebaut werden. 
 

4.2  Vom AN zu beschaffende Ausführungsunterlagen 
 

Alle weiteren für die Durchführung der Baumassnahme erforderlichen technischen Unterla-
gen hat der AN zu liefern.  
 
Für alle Ausführungsunterlagen, alle Baubehelfe (Gerüste, Schalung, Verbau, Kabelbrücken, 
etc.) sowie für den Abbruch des Bestandsbauwerks hat der AN die technische Bearbeitung zu 
erbringen.  
Will der AN diese Leistungen ganz oder teilweise einem Dritten (Zivilingenieur) übertragen, 
so benötigt er die Zustimmung des Auftragsgebers. Abweichungen hiervon sollten nur in be-
sonders zu begründenden und vom AG zu genehmigenden Einzelfällen erfolgen.  
 
Der AN trägt auch die Prüfgebühren und die Kosten für die Abnahme durch einen Prüfinge-
nieur. Es erfolgt keine gesonderte Vergütung für diese Leistungen. 
 
Unterlagen, die der AN zu liefern hat, sind insbesondere: 

 
1.  Baustelleneinrichtungsplan 
2. Bauzeiten- und Terminpläne mit Bausummenlinie (mit Fortschreibung während der 

Bauzeit) 
3. Verkehrsführungs-/ Verkehrszeichenpläne 
4. Ausführungsunterlagen sowie Unterlagen zum Abbruch und Baubehelfe (Standsi-

cherheitsnachweise, Ausführungszeichnungen, Arbeits- und Montageanweisungen 
etc.) 

5. technische Unterlagen zur Ausstattung des Bauwerks, Geländer, Üko, Fugen, Lager, 
Abdichtung, etc. 

6. Abrechnungszeichnungen und Massenermittlung einschließlich der erforderlichen 
Aufmasse mit Prüf- und Freigabevermerken und allen Nachtragungen, sowie alle er-
forderlichen Prüfzeugnisse, Protokolle und Gütenachweise. 

    
 
Die Unterlagen sind in folgendem Umfang zu liefern: 
Standsicherheitsnachweise:  geprüft   digital 

  Ausführungszeichnungen:  geprüft   digital 
      Baustelleneinrichtungsplan:     digital 
  Weitere Unterlagen:      digital 

 
Der AN übernimmt sämtliche Korrekturen, Hinweise und Ergänzungen des AG sowie des 
Prüfingenieurs mit einem entsprechenden Übertragungsvermerk mit Datum und Unterschrift 
in seine Originalpläne. 

 
Die Unterlagen zu Punkt 6: (Abrechnungsunterlagen) dem AG digital zu übergeben. 
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Bei der Aufstellung des zu liefernden Bauzeitenplanes hat der AN ausreichende Fehlzeiten für 
winterliche Unterbrechungen und Hochwassertage einzuplanen. 

 
4.3  Vom AN zusätzliche zu erstellende Unterlagen 
 

Bauwerksakte nach DIN 1076 
Der AN erstellt die Bauwerksakte nach DIN 1076. Die Übergabe der Bauwerksakte an den AG 
hat spätestens mit Vorlage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen. 
Der Inhalt der Bauwerksakte muss DIN 1076 Anhang A entsprechen. 
Die Übergabe erfolgt: 1- fach farbig in Papier als Endexemplar 
   1- fach digital auf Datenstick oder über Cloud/Server 
 
 
Bauwerksbuch 
Für das Ingenieurbauwerk erstellt der AN ein digitales Bauwerksbuch mit dem EDV-
Programm SIB Bauwerke. Die Angaben sind vollständig nach den Vorgaben der DIN 1076 in 
der aktuellsten Fassung in das Bauwerksdatenerfassungsprogramm einzutragen. 
Die Übergabe des Bauwerksbuchs an den AG hat spätestens mit Vorlage des Antrages auf 
Abnahme der Leistung zu erfolgen. 
Die Übergabe erfolgt: 1- fach farbig in Papier als Prüfexemplar 
   1- fach digital als Endexemplar 
   1- fach als cab-datei auf Stick oder über Cloud/Server 
 
Fotodokumentation 
Der AN erstellt im Zuge der Baumaßnahme eine Fotodokumentation. Die Fotodokumentati-
on hat der AN dem AG wöchentlich als Fortschreibung zur Verfügung zu stellen. Die Fotos 
müssen eine eindeutige Zuordnung zum jeweiligen Bauabschnitt ermöglichen. Nach Ab-
schluss der Bauarbeiten müssen die gesammelten Fotos und Daten digital zur Verfügung ge-
stellt werden. 
Die Übergabe der Dokumentation an den AG hat spätestens mit Vorlage des Antrages auf 
Abnahme der Leistung zu erfolgen. 
 

4.4   Vertraglich nicht vereinbarte Leistungen (§ 2 VOB/B) 
 

In Ergänzung zur § 1,2 und 4 VOB/B werden alle nicht vertraglich vereinbarten Leistungen vor 
Beginn der Ausführung bei der örtlichen Bauüberwachung des AG angemeldet. 
Für die nicht vertraglich vereinbarten Leistungen (Nachtragsangebote) werden folgende Un-
terlagen erstellt und dem Auftraggeber vor Ausführung übergeben, ohne hierfür gesonderte 
Kosten zu berechnen: 
- Mehrkostenanzeige mit eindeutiger Beschreibung des Bau-Soll und des Bau-Ist, unter An-
gabe der entfallenden Hauptvertragspositionen. 
- Nachtragsleistungsverzeichnis in digitaler Ausfertigung, unter Berücksichtigung der entfal-
lenden Hauptvertragspositionen  
- Nachtragskalkulation in digitaler Ausfertigung mit ausführlich erläuterten Leistungsansät-
zen von Lohn, Geräten, Materialien und sonstigen Kosten. 
Hierbei wird dem AG eine angemessene Prüffrist eingeräumt. 
 
 

5.  Zusätzliche Vertragsbedingungen 
 

Grundsätzlich anzuwenden sind alle bei Angebotsabgabe gültigen Vorschriften, Normen, Ge-
setze, Erlasse, Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben etc., die vom Bundesminister für 
Verkehr herausgegeben und in der Sammlung der Technischen Richtlinien, Rundschreiben, 
Erlasse und Verfügungen für den Brücken- und Ingenieurbau enthalten sind bzw. im Ver-
kehrsblatt veröffentlicht sind. Zusätzlich gelten die Richtlinien und Merkblätter der For-
schungsgesellschaft für das Straßenwesen und der Bundesanstalt für das Straßenwesen sowie 
die landesspezifischen Regelungen. 
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5.1  Gewährleistung 
   
  Die Gewährleistungsfrist für alle Gewerke beträgt 5 Jahre. 
 
6.  Angebotsunterlagen 
 
6.1  Informations-, Mitteilungs- und Koordinierungspflicht 
 

Dem Bieter wird dringend empfohlen, sich vor Angebotsabgabe, durch eine Ortsbesichtigung 
eingehend über die Örtlichkeit zu informieren. 
 
Der Bieter hat sich umfassend mit allen Teilen der Ausschreibungsunterlagen auseinander zu 
setzten. Widersprüche in den Ausschreibungsunterlagen und / oder Bedenken gegen die 
geplante Ausführung bzw. Konstruktion sind während der Kalkulationsphase über die Verga-
beplattform zu benennen, um vor Angebotsabgabe eine Klärung herbeizuführen.   
 
Nachforderungen, die sich aus der Unterlassung vorgenannter Informationspflichten, oder 
aus Unkenntnis der geforderten Ausführung ergeben sowie Widersprüche und Bedenken, die 
nach Angebotsabgabe benannt werden, werden von dem AG nicht mehr anerkannt. 
 
Des Weiteren bestätigt der Bieter mit der Angebotsabgabe die Vollständigkeit und Eindeu-
tigkeit seiner Kalkulation auf Basis der Ausschreibungsunterlagen. 
 
Der AN hat die alleinige Verantwortung die Arbeiten Dritter mit seinen Leistungen so zu ko-
ordinieren, dass keine Stillstände im Bauablauf entstehen. Der AN hat die erforderlichen Ko-
ordinierungen mit Dritten zu führen, zu protokollieren und dem AG zur Kenntnisnahme und 
Zustimmung innerhalb von 3 Arbeitstagen vorzulegen. 

 
6.2  Preisstellung 
 

Sofern nicht ausdrücklich an anderer Stelle gemeinsam vereinbart, verstehen sich alle Preise 
samt Beigabe der Baustoffe und Bauhilfsstoffe, die zur vollständigen, funktionsfähigen und 
mängelfreien Herstellung der Gesamtleistung erforderlich sind; einschließlich Fracht, Abla-
den, Zufuhr zur Baustelle; Vorhalten aller erforderlichen Maschinen, Geräte, Werkzeuge und 
Arbeitsgeräte bis zur entgültigen Fertigstellung der Gesamtleistung; auch Hilfskonstruktio-
nen, die zur Arbeitsdurchführung notwendig sind, wie Gerüste, Absteifungen und Hilfsscha-
lungen sowie einschließlich normaler Arbeitsleistungen laut Bauarbeitertarif; einschließlich 
Aufsicht, Steuern, Soziallasten und sonstigen Gebühren. Wegegelder, Trennungsgelder, Aus-
lösungen, sonstige Zulagen, Auslagen für Wasser- und Schmutzarbeiten sind in allen Preisen 
eingeschlossen. 
 
Der AN hat Lohnzuschläge als auch sonstige Erschwernisse für Arbeiten außerhalb der Re-
gelarbeitszeiten für z.B. notwendige Nacht- und / oder Wochenendarbeiten zu berücksichti-
gen. 
 
Die Angebotspreise sind Festpreise und werden von Erhöhungen oder Erniedrigungen der 
Preisgrundlagen nicht berührt. Lohnänderungen werden nach Abschluss des Bauvertrages 
nicht berücksichtigt und sind gegebenenfalls einzurechnen. Materialpreiserhöhungen wer-
den nicht vergütet.  

 
6.3  Urkalkulation des AN 

 
Die Urkalkulation ist vor Auftragserteilung im verschlossenen Umschlag beim Auftraggeber 
zu hinterlegen. Die Urkalkulation wird vor Auftragserteilung angefordert und beim AG unter 
Verschluss gehalten. Eine Öffnung erfolgt nur im Beisein des Bieters oder auf dessen aus-
drückliche Aufforderung. 
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6.4  Datenart DA 83 / D 84 
 

Das Angebot ist in der Datenart DA 83 zu bearbeiten und in der Datenart DA 84 über die 
Vergabeplattform hochzuladen. 

 
7  Ausschreibungsunterlagen 

 
7.1  Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis  

 
Abkürzungen: 
AN: Auftragnehmer 

 
AG: Auftraggeber 

 
LV: Leistungsverzeichnis 

 
Es sind nur Nettopreise (ohne Mehrwertsteuer) einzusetzen. 

 
Der Bieter hat alle Kosten, die sich aus der in dieser Beschreibung angegebenen Bauleistun-
gen mit deren Hinweisen und Erläuterungen ergeben, in die entsprechenden Einheitspreise 
einzukalkulieren, sofern die auszuführende Leistung nicht explizit im Langtext benannt ist 
bzw. explizit durch eine Leistungsposition abgedeckt ist. 

 
7.2  Unterlagen und Anlagen zur Ausschreibung 
 

Anlage 1_Übersichtskarte 
Anlage 2_Verkehrskonzept 
Anlage 3_Entwurfsplan 
Anlage 4_Bodengutachten 
Anlage 5_Kampfmittelauswertung 
Anlage 6_Eingriffsbereich 
Anlage 7_Fotodokumentation 


